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bardei zur  ehrenden Truppen ihren Weg durch Savoyen nehmen laſſen
ieße ſich machen, daß die Savoyarden, von plötzlicher Begeiſterung erfaßt,
für den Anſchluß m Frankreich erkl  rten Als dann nach vollzogener Ab⸗
retung zur Volksabſtimmung kommen 0  e, berief Gramont auf eine viel⸗
rigen Turiner Erfahrungen“, erklärte, eine Behörden der Welt verführen
rutale als die piemonteſiſchen; vollziehe ſich die Abſtimmung Unter deren Lei⸗
tung, ſo ſei das rgebn für Frankreich ungünſtig Wie hat Thiers
über die Volksa  immungen geſpottet ?, die Unter dem eiſtan rſt von 80 000,
dann von 100 000, endlich vbon 200 000 Bajonetten ſtattfanden; 44  ber die Be⸗
ſchie vbon Palermo 1867), die Begeiſterung für den Einheitsſtaat
N eleben 0  e, die ſich bei der Volksabſtimmung angeblich mit brennender
Leidenſ kundgegeben atte, dann aber unliebſam, bis zum Aufruhr er
den Einheitsſtaat abgeflau war! Die dter der neuitalieniſchen Volksabſtim⸗
mungen hätten in den Kanon rer unbedingten und unabänderlichen Kultur⸗
geſetze vor allem dieſes aufnehmen ollen „Die Welt will 10 etrogen ſein, ſo

Wenn nun aber ogar von ſozialdemo⸗ſoll ihr dieſes eichlich zuteil werden.“
kratiſcher zugegeben wir  d, die uneingeſchränkte Formel bom Selbſtbeſtim⸗
mungsrecht der Völker ſei ehr zweideutig, weder heilig noch ewig, wie
Maneini und mit ihm Kreiſe des einſtigen Radikalismus und
Liberalismus, ſo kann man darin einen Fortſchritt politiſcher Einſicht ſehen,
einen Fortſchritt auf dem Wege zu einer abgeklärten Auffaſſ des Selbſt⸗
beſtimmungsrechtes. Eine ruhi auf dem run des Naturre und hält
ſich im Rahmen geltenden Staatsrechtes und völkerrechtlichen Vertragsrechtes
Konſervativ gerichtete Staatsmänner verſagen keineswegs einem ſolchen wohl⸗
durchdachten und wohlbegründeten Selbſtbeſtimmungsrecht ihre Anerkennung.
So agte bei

el

eiſe Seine xzellenz Graf ertling ein im eu  en
eichstag „Die Miniſterverantwortlichkeit iſt die Formel, durch die das kon⸗
ſtitutionelle Staatsrecht das eigene Recht Monarchen in inklang bringen
ucht mit dem echt der Selbſtbeſtimmung, auf e ein mündige Volk nie

Robert v. Noſtitz⸗Rieneckverzichten kann.“

das eben der UAngeborenen.
eit Beginn des Jahrhunderts zählen wir im eu  en eich aſt ünf

tonen Gräber von Kindern des erſten Lebensjahres Wohl die vier
Millionen der en Kleinen ſtarben durch unſere mei ahnungsloſe
Ach, das iſt eine ief traurige Erkenntnis, die gebieteri jenen überaus erfreu⸗
en andel fordert, den die Not der Zeit rſehnt und erheißt, indem ſich
alle maßgebenden Kreiſe unſeres Volkes mehr und mehr zuſammenfinden, um

durch eine ganz bedeutend erweiterte, wirklich großzügige und energiſche Förde⸗
rung  A des Säuglings⸗ und Kleinkinderſchutzes das koſtbare eben der Neugeborenen

Gramont — —W—— ———  an Thouvenel 1860, März 13, ebd 1,
Rede um geſetzgebenden Körper 1867, ärz 18, Moniteur vom März,
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mög ſicherzuſtellen und ſo geſtalten, wie das Ideal der atur
Mutter und Kind

ein, denken wir auch daran, daß die Zahl der Ungeborenen, die ſich glei
rüh geknickten Blumenknoſpen nie dem Licht erſchließen, iellei noch größer
iſt und jedenfalls bon Jahr Jahr auf unheimliche wächſt? Iſt
aher nicht eine ebenſo dringliche Forderung, daß wir auch hier zur Einſicht
erwachen und mit eiliger Energie das eben der Ungeborenen ämpfen, ſo
viel wir vermögen, ämpfen, der Zukunft nuſeres Volkes willen, und dann
auch deshalb, eil durch den unnatürlichen Tod des Kindes dem Wohl zahl⸗
oſer Mütter und nicht zuletzt den unſterblichen Seelen bon Kind und Utter
ſo unſagbares Weh widerfährt?

Sehr beachtenswerte Bekenntniſſe über das traurige Problem finden wir im
des Bandes der Veröffentlichungen aus dem Gebiet der Medizinal⸗

verwaltung (Berlin 1916, 613—-657), die von der Medizinalabteilung des preu⸗
ßiſchen Miniſteriums des Innern herausgegeben werden. Der inn der Bekennt⸗
ni iſt aus der Vorbemerkung des Herrn Miniſters erſichtlich Darin es,
man habe bei der rüfung der Urſachen des Geburtenrückgangs die Begleit⸗
erſcheinung wahrgenommen, daß die Beteiligung der Arzie 1  m den en Ein
griffen in das ungeborene eben einen bedenklichen Umfang angenommen habe
Vor allem ſcheine der Umſtand maßgebend ſein, daß ſeit Jahren Iim Arzte⸗
ſtande eine ewiſſe Umwertung und Verſchiebung der früheren Anſchauungen
über die Zuläſſigkeit, das eben der Ungeborenen anzutaſten, ſich entwickelt habe
Es ſcheine aher bom Standpunkt des Staatswohles wie bon dem der ntereſſen
der Tzte ringen notwendig, die rage der Berechtigung jener ingriffe in⸗
gehend prüfen Dieſem Programm entſprechen folgen ſodann drei aus⸗
giebig begründete Berichte, die eſtützt auf die perſönliche Erfahrung zahlreicher
maßgebender Arzte und Profeſſoren nicht nur die Vermutung des Herrn Miniſters
beſtätigen, ondern auch über die Beantwortun der geſtellten rage hinaus ehr
wertvolle und weitreichende Aufſchlüſſe beibringen. Die erfaſſer der drei Be
richte ind die hoch angeſehenen Herren: Geh Sanitätsra Dr Barlach (Neu
munſter), Geh Medizinalrat Prof Dr Bunim erlin und Geh Ober⸗
medizinalrat Dr. Krohne (Berlin

Wir können dieſer telle unmöglich den ganzen Inhalt der l  igen
Dokumente wiedergeben und im Licht der ewigen Normen der Si  el be⸗
euchten Nur einige der bedeutſamſten Feſtſtellungen, deren allgemeine enntni
zur Rettung des Lebens der Ungeborenen nicht unwirkſam beitragen ürfte, ſeien
herausgehoben, doch nicht ohne eine grundſätzliche Korrektur

Zunächſt erhalten wir NI den eri  en zuverläſſigen über  83 den
wahrſchein

en Umfang des Unheils Nach den Berechnungen von Prof Bumm
xi eute Ni der Berliner Univerſitäts⸗Frauenklinik, wie die Ausweisbücher
rtun, auf vier eburten ein Kind, das Im Mutterſchoß ſein rab ndet Im
ganzen Urſe an für Berlin auf 40 000 Geburten im Durchſchnitt der ahre
1913 und 1914 je olcher Fälle annehmen und für das Deutſche Reich
bei entſprechender Korrektur für Kleinſtadt und Land auf 1900 000 300 000
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In weiterer Prüfung der rage, ele dieſer Todesfälle auf natürliche und
wieviele auf künſtliche eiſe hervorgerufen ſeien, man für Berlin 7500
und für das Deutſche Reich 200 000 künſtliche annehmen. Wie eit Arzte
dieſen Eingriffen beteiligt ſeien, entziehe ſich der Berechnung. Indeſſen ſind alle
drei Berichte darin einig, daß der Anteil zwar verhältnismäßig gering ſein
dürfte, doch bſolut ſo zunehme, daß man zu rnſten edenken Veranlaſſung
habe In dem Schriftwechſel Dir Krohnes mit den eitern von miken nden
ſich ſehr beunruhigenbe Sätze ner rede von vielen Arzten, die auf „ganz
unverantwortliche“ Gründe hin eingreifen. Ein anderer ſagt, Eer habe den über⸗
zeugenden Eindruck daß die Tötung des ungeborenen Lebens aus
ir Gründen von einer „erſchreckend großen Zahl“ vbon Arzten an⸗
rkannt und ausgeführt werde. Ein ritter beklagt, daß „reichlicher Kinderſegen

V
oder eim „bloßer Verdacht auf atente ungentuberkuloſe“ chon als genügender
run zum Eingriff angeſehen werde Dr Bumm erwähnt, daß von
202 ällen, die von Oktober 1910 bis Ende 1915 der Berliner Univerſitäts⸗
Frauenklinik von Arzten überwieſen worden ſeien, 143 als unbegründe ab⸗
gelehnt habe Leider müſſe man A nahezu regelmäßig erleben, daß bei Ab
ehnung durch eimnen Arzt ein anderer ſich nden der dem verhängnisvollen
Anſinnen nachgebe. Das beſtätigt auch das Ata  en einer Arztekammer, die
ſich Dr Krohne gegenüber ahin äußerte, daß in den großen Städten des
Reiches nicht wenige Arzte geradezu ſpezialiſtiſch ätig ſeien, ſich aber ſo vor:
ehen, daß ſie kriminell nur ſelten gefaßt werden. Ußerdem gebe
manche chtbare Arzte, die „einem et wehleidig⸗nervöſen, i genußſüchtigen
uge der Zeit olgend“ optima fHde zu nachgiebig ſeien.

unterliegt wohl keinem Zweifel, daß leſe Mitteilungen auf eine äußerſt
traurige Wir  E hindeuten, und daß als vollkommen ere angeſehen
werden muß, enn Dr Krohne NVi dieſen Verkehrungen der Geſetze eine ernſte
Gefahr für das Volkswohl und für die Erhaltung unſerer Nachkommen rblickt.

Aus andern Quellen ſei noch hinzugefügt, daß auch in Oſterreich⸗
Ungarn die Verhältniſſe nicht weniger betrübend liegen. Dr. ichael Hainiſch
(Wien) ſagt im 11 ande des Archivs für ſſen und Geſellſchaftsbiologie
(1914/15) 623, man mit Blindheit und aubhei geſchlagen ſein,
enn man ſich über die Urſachen des Geburtenrückgangs in Oſterreich irgend⸗
welcher Täuſchung ingeben beſondern ſei der Mord der ungeborenen
nder „ein blühendes Gewerbe“. Auch die Höhe der axen dre allgemein
ekannt. Das Höchſthonorar beanſpruche eim tũ  tiger Arzt, nämlich 2000 Kronen.
Allerdings uche ſich der erwähnte Arzt ecken, indem er mit einem Kollegen
zuſammenarbeite, der die ingriffe Unter erufung auf nervöſe uſtände als
notwendig konſtatiere, worüber natürli nachträglich keine Unterſuchungen mehr
ſtatthaben önnten Und was Ungarn angeht, ſo nennt Prof Dr Barſony,
Leiter der Univerſitäts⸗Frauenklinik m Udape im ande des Archivs für
Frauenkunde und Eugenetik (1915) 268 ehr bedrohliche alſachen Das
Hilfsperſonal ſeiner Klinik werde W Friedenszeiten monatlich 120 bis 140
Geburten m die erufen In der Hälfte aller Fälle handle ſich um
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jene künſtlichen ingriffe. nter den 3625 der miſchen und polikliniſchen Ge⸗
burten des Jahres 1913 eten enfa nicht weniger als 935 geweſen. Barſony
agt elbſt, daß Eeſe Zahlen, die Iim Verhältnis zur Vergangenheit ſtändige und
rapide Steigerung aufweiſen, entſetzlich hoch ſeien. Überhaupt mad von
Ungarn agen, daß die Familien mit ſechs ndern im egenſa zur Vergangen⸗
heit als Rarität gelten, 10 daß omitate gäbe, in denen das Ein⸗
kinderſyſtem dominiere.

Die zweite Tatſache, die wir den er  en des preußiſchen Miniſteriums
entnehmen, etrifft die wägung der Eingriffsgründe, die bon Arzten als maß
gebend angeſehen werden. Beſonders befaßt ſich Dir. Barlach Unter erufung
auf die Fachliteratur und auf 31 perſönliche uta  en maßgebender Kollegen
mit dieſer außerordentlich igen rage Früher, ſo aus, habe man
nur bei einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für das eben der Utter
das Kind geopfer aher en derartige ngriffe nur ehr ſelten ſtatt⸗
gefunden in der Klinik von inkel Unter 100 000 eburten ein inzige
Mal Ein anderer Arzt habe In 30jähriger Tätigkeit bei einem rieſigen Material
nur .  Q Fälle erlebt und wieder ein anderer in 40jähriger Praxis Auch eute
werde dieſer ſtrenge Standpunkt von manchen und nicht nur Iteren Kollegen
vertreten „Mehrere ältere Herren“, ſo ei wörtlich, V  reiben mir, daßſie iemals teſe Operation en aben und aus rer Handlungsweiſe
keinen Nachteil erſtehen ſahen, zwei andere in mittlerem Lebensalter ehende
Kollegen ührten die Operation ein⸗ bzw weimal aus oder ließen ſie ausführen.“
Doch im übrigen ſei eute der alte Standpunkt, den man keineswegs zum nlaeines orwur nehmen ürfe, durch die Einführung der erweiterten mediziniſchenIndikation verlaſſen, enn auch der rundſatz, daß große Gefahr für eben
und Geſundheit der Utter vorhanden ſein oder mit Sicherheit zu er⸗
warten ſei, eſtehen bleibe

In Erläuterung dieſer eiterten Indikation zd Dr Barlach eine un⸗
glaubli große Zahl von Krankheiten und Zuſtänden auf, die als derartige Ge⸗
fahren von Arzten angeſehen werden. Die Darlegungen, die wiederholt durch
rnſten Zweifel und Widerſpruch Unterbrochen werden, führen dem be⸗
deutſamen rgebnis, daß „beim eutigen Stande der mediziniſchen Wiſſenſchaft,
noch außerordentlich große Meinungsverſchiedenheiten über die
in rage kommenden Krankheiten ſowohl als auch über das Stadium der in⸗
zelnen Krankheit hinſichtlich der ndikationsſtellung rrſchen“Vollkommen ablehnend erhält Dir. Barlach gegenüber der ſozialen und
eugeniſchen Indikation Die oziale Indikation ſei nfolge der Veränderung Uun⸗
ſerer wirtſchaftlichen Lage und der dadurch bewirkten Anderung unſerer Lebens⸗
ührung und Lebensauffaſſung entſtanden Es ſei ein Mißverhältnis zwiſchen
nnahme und Ausgabe eingetreten nmne Einſchränkung ſei eboten Die üppige
Lebensführung olle beibehalten und die geſe

E Stellung nicht opfern
aher die Abwendung des Kinderſegens, von der lan aſt agen nne, daß
ereits gewohnheitsmäßig geworden ſei, obgleich von einem Notſtand eine ede
ſein nne, enn — nuUur zu einer einfacheren, dazu bekömmlichen Lebensweiſe
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zurückkehren olle. Durch te veränderten Lebensverhältniſſe und durch die vber:
änderte Lebensauffaſſung ſeien auch die en über verbrecheriſche ngriffe

das kindliche eben viel milder geworden und hätten nicht nur die Zahl
der Verbrechen V- weiten Kreiſen entſetzlich vermehrt, ondern auch die Anſchauungs⸗
weiſe von Arzten beeinflußt Dennoch bleibe eſtehen, daß alle ingriffe aus
ſozialen Gründen, ſelbſt enn ſie mit einer an 2 ungenügenden mediziniſchen

verbunden dren, als Verbrechen anzuſehen eien, nicht nUr

trafbar vor dem Geſetze, ondern auch bwärts auf abſchüſſige Bahnen ührend
über die eugeniſche Indikation ndlich, die der Ausſchaltung vbon minderwertigen
Kindern dienen ſolle, errſche noch ſo große Unſicherheit, daß ſie vbom Stand⸗
un der ärztlichen Wiſſenſchaft als bedenklich Tſcheine. Sie gefährde aher die
Berufsehre, und das ſo mehr, eil gewolltem und nichtgewolltem nfug
Tür und Tor öffne

Den Ausführungen Barlachs ſchließen ſich Dr Bumm und Dr ohne
weſentlich an. etzterer zuma legt mit großer En  tedenhei und lichter arhe
den Standpunkt der Geſetzgebung auseinander, wonach eine ſtrafbare Tötung nur
dann nicht vorhanden iſt, enn die andlung außer dem Fall der Notwehr UV
einem unverſchuldeten, auf andere eiſe nicht zu beſeitigenden Notſtande zur
Rettung aus gegenwärtiger Gefahr für Leib und eben des Täters oder eines
Angehörigen egangen iſt. Für die oziale oder eugeniſche Indikation ſei über⸗
au kein Raum, und was die medizini betreffe, ſo ſei ringen n  9, daß
die Grenzen früherer Zeiten wieder gefeſtigt werden. on werde die Ver⸗
wirrung, die chon jetzt hinſichtlich dieſer rage V den Köpfen mancher Frauen beſtehe,
in gefährlichem rade geſteigert und dem Volkswohl chwerer Schaden uge

ier einmütig angenommene eitſätze, die der eſer auch In Profeſſor
Dr. Faßbenders Werk „Des eu  en Volkes Wille zum Leben“ 30 wieder⸗
findet, beſchließen die Ausführungen der gewichtigen Auslaſſungen. Der er
Leitſatz beſchränkt die mediziniſchen Indikationen auf eine nfolge ereits beſtehender
Erkrankung als unvermeidlich erwieſene er Gefahr für eben oder Geſundheit,
die durch kein nderes als durch Preisgabe des kindlichen Lebens abgewandt
werden kann. Der zweite Leitſatz unterſtellt die ingriffe aus ſozialen oder eugeni⸗
ſchen Gründen dem Strafgeſetz Der dritte und vierte eitſatz empfehlen für jeden
Fall die eratung mehrerer Arzte und die Einführung der Anzeigepflicht.

Es erübrigt ſich wohl, eigens hervorzuheben, wie ſehr wir jede Bemühen
egrüßen, das furchtbare Unheil einzudämmen, das unſere Kinder mordet, Unſere
ütter mit Weh durchdringt und unſer errliche Volk mit der ſchwellenden
Flut der Entartung bedeckt. Doch eine grundſätzliche orrektur dürfen wir nicht
verſchweigen. Es iſt die ehre des Naturgeſetzes, daß das Kind Iim Mutterſchoß
vbom erſten Tage ſeines Lebens das gleiche unveräußerliche Recht zum eben
hat wie ſeine eigene Utter und jeder andere en daß alſo nie und
nimmer rlaubt ſein kann, das unſchuldige eſen vorſätzlich töten, auch nicht,
Um die Utter aus drohender Lebensgefahr retten Wohl muß alles ge⸗
ſchehen und darin allein ieg der inzige Sinn des ärztlichen erufe
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Uum Krankheiten zu heilen und dadurch den Tod zu überwinden. Man darf
aher zur Rettung der Utter aus ihrer Not ohne allen Zweifel Heilmittel an⸗
wenden, die aus ſich geeigne und unerſetzlich ſind, die Erkrankung beheben,
auch enn ugleich trotz Aufbietung aller Gegenmaßnahmen das eben des Kindes
gefährdet ird Wer die kämpfenden Artillerien verantwortlich machen für
den Tod friedlicher Bürger, die trotz aller Gegenmaßnahmen in der Kampfzone
weilen? Doch ebenſo wie die irekte vorſätzliche Tötung *  jener friedlichen Be⸗
wohner ein chweres Verbrechen wäre, gleichgültig, ob dadurch andere Menſchen
gerette werden oder nicht, ſo iſt und bleibt *2 unerlaubt, ſich direkt das
eben des Kindes zu wenden, un auszulöſchen. Daran vermag die gute
Abſicht, die Utter aus erſter Lebensgefahr efreien, nichts ändern.
Denn ein ittel ird iemals durch einen Zweck geheiligt. Selbſt
für den Fall, daß man die Wahl E, entweder das Kind oder Utter
und Kind ſterben ſehen, bleibt das große eſe der ſittlichen Weltordnung,
das die abſichtliche Tötung eines unſchuldigen Menſchen verbietet, unantaſtbar
Denn wie Mausbach tiefſinnig darlegt Ehe und Kinderſegen 53), eſteht
der thiſche Unterſchied wiſchen Sterben Uund en darin, daß das Sterben ein
Schickſal iſt, das von oben erhäng wird, das durch Naturgeſetz und Gottes⸗
illen und tragiſche Fügung über die Menſchen ommt, während das en ein
Werk menſchlicher Abſicht iſt, das, enn wir einmal der Nützlichkeitsberechnung
überlaſſen, V hundert ahnlichen allen als amon reizende Verſuchung wieder⸗
ehr afür ſind in der Tat die Mitteilungen der Medizinalabteilung des
preußiſchen Miniſteriums des Innern eimn eindrucksvoller Beweis. Um von allen
andern Symptomen ſchweigen, welchen Umfang hat ſelbſt die mediziniſche
Indikation angenommen, nachdem man einmal den Satz zur Grundlage ewählt
hat, daß das Kind Im Mutterſchoß, obgleich doch ein Menſch iſt wie alle
andern, nicht das gleiche Recht zum Lehen hat wie die Mutter!

4² genügt, die oben mitgeteilten atſachen verſtehen, die Überzeugung
gewinnen, daß über die immerhin dankenswerten eitſätze der wiſſenſchaftlichen

Deputation des Miniſteriums hinaus nur die vollkommene rfüllung des atur
eſetzes durch den innern wang der ewiſſen unſer olk bor dem Hinabgleiten
in die Uferloſe Sündenflut der Entartung bewahren kann.

Hermann Muckermann
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um Krankheiten zu heilen und dadurch den Tod zu überwinden. Man darf

daher zur Rettung der Mutter aus ihrer Not ohne allen Zweifel Heilmittel an⸗

wenden, die aus ſich geeignet und unerſetzlich ſind, die Erkrankung zu beheben,

auch wenn zugleich trotz Aufbietung aller Gegenmaßnahmen das Leben des Kindes

gefährdet wird. Wer wollte die kämpfenden Artillerien verantwortlich machen für

den Tod friedlicher Bürger, die trotz aller Gegenmaßnahmen in der Kampfzone

weilen? Doch ebenſo wie die direkte vorſätzliche Tötung jener friedlichen Be⸗

wohner ein ſchweres Verbrechen wäre, gleichgültig, ob dadurch andere Menſchen

gerettet werden oder nicht, ſo iſt und bleibt es unerlaubt, ſich direkt gegen das

Leben des Kindes zu wenden, um es auszulöſchen.

Daran vermag die gute

Abſicht, die Mutter aus ſchwerſter Lebensgefahr zu befreien, nichts zu ändern.

Denn ein böſes Mittel wird niemals durch einen guten Zweck geheiligt. Selbſt

für den Fall, daß man die Wahl hätte, entweder das Kind zu töten oder Mutter

und Kind ſterben zu ſehen, bleibt das große Geſetz der ſittlichen Weltordnung,

das die abſichtliche Tötung eines unſchuldigen Menſchen verbietet, unantaſtbar.

Denn wie Mausbach tiefſinnig darlegt (Ehe und Kinderſegen S. 53), beſteht

der ethiſche Unterſchied zwiſchen Sterben und Töten darin, daß das Sterben ein

Schickſal iſt, das von oben verhängt wird, das durch Naturgeſetz und Gottes⸗

willen und tragiſche Fügung über die Menſchen kommt, während das Töten ein

Werk menſchlicher Abſicht iſt, das, wenn wir es einmal der Nützlichkeitsberechnung

überlaſſen, in hundert ähnlichen Fällen als dämoniſch reizende Verſuchung wieder⸗

kehrt.

Dafür ſind in der Tat die Mitteilungen der Medizinalabteilung des

preußiſchen Miniſteriums des Innern ein eindrucksvoller Beweis. Um von allen

andern Symptomen zu ſchweigen, welchen Umfang hat ſelbſst die mediziniſche

Indikation angenommen, nachdem man einmal den Satz zur Grundlage gewählt

hat, daß das Kind im Mutterſchoß, obgleich es doch ein Menſch iſt wie alle

andern, nicht das gleiche Recht zum Leben hat wie die Mutter!

Es genügt, die oben mitgeteilten Tatſachen zu verſtehen, um die überzeugung

zu gewinnen, daß über die immerhin dankenswerten Leitſätze der wiſſenſchaftlichen

Deputation des Miniſteriums hinaus nur die vollkommene Erfüllung des Natur⸗

geſetzes durch den innern Zwang der Gewiſſen unſer Volk vor dem Hinabgleiten

in die uferloſe Sündenflut der Entartung bewahren kann.
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